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Betreff
2. Fortschreibung der Bewertungsrichtlinie der Lutherstadt Eisleben
 
Gremium Ist-Termin Zuständigkeit

Finanzausschuss 08.04.2026 Kenntnisnahme 
 
 
Beratungsergebnisse (sofern bereits vorhanden):
Finanzausschuss  

 
 
 
 
Sachverhalt:

Die 2. Fortschreibung der Bewertungsrichtlinie dient der weiteren Durchsetzung einer
einheitlichen Verfahrensweise bei der Aktivierung, dem Ausweis und der Bewertung
von Vermögensgegenständen sowie der Passivierung, dem Ausweis und der
Bewertung von Schulden der Lutherstadt Eisleben. Sie ersetzt die, vom Stadtrat der
Lutherstadt Eisleben in seiner Sitzung am 18. Februar 2020 beschlossene,
ursprüngliche Bewertungsrichtlinie (Beschluss-Nr. 5/150/20) in der Fassung der 1.
Fortschreibung vom 21. Februar 2022. Gemäß Beschluss des Stadtrates der
Lutherstadt Eisleben (Beschluss-Nr. 17/453/22) vom 22. März 2022 sind weitere
Fortschreibungen nicht mehr durch den Stadtrat zu beschließen. Änderungen der
Richtlinie sind beschlussfolgend dem Finanzausschuss anzuzeigen und bei Bedarf an
den Stadtrat weiterzuleiten.

Der Finanzausschuss nimmt die 2. Fortschreibung der Bewertungsrichtlinie der
Lutherstadt Eisleben zur Kenntnis. 
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